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Innenausschuss

23. Sitzung (öffentlich)

12. Oktober 2018

Düsseldorf – Haus des Landtags

9:30 Uhr bis 9:35 Uhr

Vorsitz: Daniel Sieveke (CDU)

Protokoll: Thilo Rörtgen

Verhandlungspunkt und Ergebnis:

Gesetz zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen – Sechstes
Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen 3

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2351
Ausschussprotokoll 17/299
Stellungnahme 17/712

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3865

– Verfahrensverständigung

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Anhörung
zum Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen am 13. No-
vember 2018 um 13:30 Uhr, zu der jede Fraktion bis zu zwei
Sachverständige benennen kann.

* * *
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Gesetz zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen – Sechstes Ge-
setz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2351
Ausschussprotokoll 17/299
Stellungnahme 17/712

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3865

– Verfahrensverständigung

Vorsitzender Daniel Sieveke leitet ein, zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
habe am 7. Juni 2018 eine Anhörung stattgefunden. Das Protokoll dazu liege mit der
Nummer 17/299 vor. Zu diesem Gesetzentwurf gebe es einen gemeinsamen Ände-
rungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 17/3865. Weitere Ände-
rungsanträge lägen nicht vor.

In der Obleuterunde habe man sich darauf verständigt, eine zweite Anhörung durch-
zuführen. Grundlage solle der Änderungsantrag Drucksache 17/3865 sein. Die Ob-
leute hätten sich ferner darauf verständigt, dass jede Fraktion bis zu zwei Sachver-
ständige benennen könne, wobei die Polizeigewerkschaften gesetzt seien. Die Anhö-
rung solle am 13. November 2018 um 13:30 Uhr stattfinden.

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Anhörung
zum Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen am 13. No-
vember 2018 um 13:30 Uhr, zu der jede Fraktion bis zu zwei
Sachverständige benennen kann.

* * *

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, am 8. November 2018 um 11 Uhr finde eine
Arbeitssitzung, unter anderen mit der Aussprache über die Anhörung vom 7. Juni
2018 unter Einbeziehung der vorliegenden Änderungsanträge, und am 13. Novem-
ber 2018, wie eben beschlossen, die Anhörung zu dem Änderungsantrag Drucksa-
che 17/3865 statt. Am 6. Dezember 2018 gebe es eine zusätzliche Arbeitssitzung mit
Aussprache über die zweite Anhörung vom 13. November 2018 und Abstimmung
über das Polizeigesetz, um das Dezember-Plenum noch zu erreichen.

gez. Daniel Sieveke
Vorsitzender

24.10.2018/30.10.2018
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